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 Veröffentlicht am 23.03.1988

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §91 Abs1;

Rechtssatz

§ 91 Abs 1 StVO gilt auch dann, wenn durch die darin angeführten Objekte die freie Sicht über den Verlauf der Straße,

an derem Rand sie sich be8nden, für den in diese Straße einmündenden Verkehr einer anderen Straße beeinträchtigt

wird.
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